
Kreis-Matt für den ObertmnmS-Krkis.
Amtlicher Anzeiger der Staats-, Gerichts- and Commnuai-Behörden.

Znglrich Organ  für die Kciiamilmachu ngen des KreisanMnsses des Obertauimskreiser.
Nr. 142 Bad Homburgv. d. H„ Dienstag, den 26 Nommbcr^

1918

Kreisverordnung über Milch.
«ui Grund der Verordnung Uber Speisefette vom 20.

auli 1916, der Bekanntmachung des Krietzsernahrungs-
nm-ta über die Bewirtschaftung von Milch und den Verkehr

Ä 7 »S «* ? 1917 uut, Jet A« >,l>nm,-
hpr Reiärsstelle für Speisefette vom 8. November 1.
^ tut den
raunuskreis fotgenbes destimrnt.

8 i - . ^
Die Bewirtschaftung der in den finden des Krei¬

ls . gewonnenen und in dieselben erNgeführten Mich mrro
den Gemeinde-Behörden mit der Mahgabe übertragen, tz !
nachstehende Anordnungen zû beachien sind. j

Deckung des Bedarfs der Versotgungsbarechtigten
de , Lnen Äm - inde nnd «-»- denen Sn - . - Ww

,u‘r Belieferung überwiesenen Es memden srnd Idr
KnddaUer zur Abtzabe. »» in ihre. Wi, „» -st er-enOe»NL nerpsli«-'.l™» .

'jur DeSiiNg ihres eigenen Vcdarss als Setbstr s -g

Die MtEist an einer von der Gemeindebehörde zu be-
ktin, menden Stelle und zu einer von dieser Behörde s

MetzendM Strrnde in bester Beschaffenheit abzuliefern.

Die Selbstversorger, als welche dia Kuhhalter nelch

Ä7 « "/de, ' ^ nei" 'Mn «En «-»sÄs»

jirtb die ihnen zustehrnden Mengen gemäß b

"Är "Mn-etmilch . ..» >' « beim
in der Butterherstellung gewonnene „Dickmilch
gleichgestellt so daß alle Kuhhalter, die Butter nnt-

r ÄntiKae oder mittels Saatenverfahren gewinnen,
deinen D fpiuch aus  Vollmilch zum Frischverbrauch haben.

Wo Magermilch nicht zur Der,ugung seh.
b..T Anspruch auf Vollinilch aut höchstens -i Liter
Eglich für jeden 5>aushaltungsangehor,ge>r festge-

'i Fn̂ DMuna des Anspruches aui Butter darf nicht
mchr alei höchstens0.40 Liter Vollmilch täglich au

K"pf des Haushaltungsangehörigen zur Verbutte-

i Ai? Kölbê unter^6 Wochen darf täglich durchichnitt-
0 %  ato B Liter Vollmilch verfüttert wer-

^Die Verttitterung von Vollmilch an Kälber über
(- Wochen sowie an Schweina verboten

Kubbalter ist nur . wer Milchureh für eigene Rech¬
nung im eignen Betrieb« hält.

§ 4.
t, ut * Einiiidruna mm Bezuasscheirwn be»w. Milch-

fart- " dalden di" Gemelndebebörden dafür zu loraem dah
die Vollmilch - Dersorgungsberechtigtendas nachstehende.

ihnen zustehende tägliche Quantum Vollmilch erhal^ n:
ü) Kinder im 1. und 2. Lebensjahre soweit fie nrcht ge¬

stillt werden je 1 Liter . ■
b) stillende Frauen für jeden Säugling je 1 Liter,
e)  Kinder im 3 . und 4 . Lebensjahre ^ Liter,

d) schwangere Frauen in den letzten 3 Monaten vor der
Entbindung je % Liter,

ei Kinder im 5. und 6. Lebensjahr je 54 Liter,
11  Kranke 1 Liter , gerechnet auf 2 v. H. der Bevölkerung.

(Wenn örtliche Verhältnisse, insbesondere bo*  Vor
Händensein größerer Krankenanstalten eine hohe Zuwei-
siing von Vollmilch an Kranke notwendig machen, so kann
d-r dem Ansatz zu f zugrunde zu legende Prozentsatz der
Bevölkerung mit Znstimmnng des Kommunalverbandes
bis su'3 d H . erhöht werden.) .. .

Den Kranken ist der Bezugsschein für Vollmilch nur
auf Grund einer Bescheinigung der ärztlichen Kreispru-
fuiissstelle dw nur ans eine bestimmte Zeit und höchsten-,
für 2 Monate auszustellen ist, zu erteilen Schwangeren
Fianen ist der Bezugsschein auch auszustellen wenn die
Hebamme Schwangerschaft in den letzten 3 Monaten be-

^Die von Kassenärzten für Mitglieder von^Krankem
fassen erteilten Bescheimgungen sind vorbehaltlich dev
Rechts der Naärprüfun« durch die oben bezeichnete Stelle

anzuê ennen ^^ „g^^ ^ chbedürftigen fchwairgeren Frauen
wird gleichgesetzt dem vierten Teile der Geburten im

Â le^Bezuasschein̂e und Milchkarten müsien den angen-

'osort abzuft̂ m»
Der Anspruch der Ziegenhalter auf Milch und Fett

ruht während der Zeit, in der er beides aus seiner Zuch.
erhält . K h

Das in der gemäß 8 4 verabfolgte,i Milch -nt^ ltene
Fett wird den Gemeinden bei der Versorgung mit Speise¬
fetten nicht angerechnet. ^ ^

Die Unterverteilung der gemäß § 4 zu Ŝ währeirde"
Gesamtmengen an Vollinilch, insbesondere die Destnm-
inunq der den einzelnen Gruppen der Vollmilchversor¬
gung b̂erechtigten zu gewährenden Tagesmcngen wird de
Gemeinden übertragen. m „

Sie können unter entsprechender Kürzung der d.n VoÜ-
milchversorgungsberechtigten zu ^ wahrenden
mengen weiteren Vevölkerungsgruppen (z. B . Kindern
über 6 Fahre, Personen über 6b Jahre ) Vollmilch zuweisen.

§ 7.
Vollmilch darf nur noch gegen Bezugschein, Milch-

'arte oder auf Anweisung der Gemeindebehörde abgege-
dpn werden. Die Bezugsscheine ober Milchkarten sind dem
Verkäufer anszuhändigen und von diesem auszubewahren.
Npr 0 ' ndrat ka"v den Gemeinden und diese den Erzeu¬
gern ausgelen. Vollmilch an Gemeinden. Mol'chreien.
Ländler Verkaufsstellen oder Priratpersonen zu liefern.
" ' 8 8.

Die Milchlieseruiigsbeziebungen zwischen Gemeinden
„nb «freiten, die vor dem 1. August 1916 bestand̂ baden,
sind orundsätzlich aufrecht ' u erhalten : ^oß ^ E ge¬
nügen. um den Bedarf der VollmilchberechtrAen zu decken.



könneil sie vom Landrat erweitert , und wo ste sich als zu-
weichehend erweisen , eingeschränkt werden.

Einschränkende Anordnungen bedürfen der Zustim¬
mung der Bezirksfettftelle , wenn die belieferte Stelle
außerhalb des Kreises liegt.

Die anordnende Stelle kann insbesondere auch den
Zwangsanschluß von Kuhhaltungen an Molkereien , Ent-
rahinüngsanftalten ufw. anordnen und zur Sicherstellung
des Erfolges solcher Maßregeln den Milchlieferern die
Herstellung von Butter verbieten , oder die Schließung von
Zentrifugen und Handduttermafchinen aufgeben.

8 8.
Diejenigen Gemeinden , in denen die zur Verfügung

stehende Vollmilch zur Befriedigung der Vollmilchberech-
ttgten nicht ausreicht , haben rechtzeitig einen Antrag auf
Milchzuweisung beim Landrat zu stellen und hierbei nach¬
zuweisen, daß die Abgabe mittels Bezugsscheines und
Milchkarte geregelt ist; eine Berechnung der zur Verfüg¬
ung stehenden Mengen und des Bedarfes ist ebenfalls bei¬
zufügen.

8 1«.
Es ist verboten:
1. Milchdauerwaren (kondensierte, homogenifiette,

trockne, sterilisierte Milch u. dergl .) ohne besondere
Erlaubnis der Reichsstell« in gewerblichen Betrie¬
ben herzustellen.

2. Nährmittelerzeugnisse jeglicher Art aus Vollmilch,
Sahne oder Magermilch ohne besondere Erlaubnis
der Reichssbelle in gewerblichen Betrieben herzu-
ftellen.

3. Vollmilch und Sahne in gewerblichen Betrieben zu
verwenden.

4. Milch jeder Art bei der Brotberertung und zur ge¬
werbsmäßigen Herstellung von Schokoladen und
Süßigkeiten zu verwenden.

5. Sahne in Konditoreien , Bäckereien, Gast-, Schank-
und Speisewirtschaftcn sowie in Erfrischungsräu¬
men zu verabfolgen.

6. Sahne in den Verkehr zu bringen , außer zur Her¬
stellung von Butter in gewerblichen Betrieben und
außer zur Abgabe an Kranke und Krankenanstal¬
ten auf Grund amtlicher Bescheinigung (8 4) .

7. Geschlagene Sahne (Schlagsahne ) oder Sahnen Pul¬
ver herzustellen.

8. Milch bei Zubereitung von Farben zu verwenden.
9. Milch zur Herstellung von Kasein für technische

Zwecke zu verwenden.
10. Vollmilch an Kälber und Schweine , die älter als

6 Wochen sind zu verfüttern.
8 11.

Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Veröffent¬
lichung in Kraft ; mit dem gleichen Tage erlischt die Gül¬
tigkeit derjenigen vom 12. Juni 1917.

8 12.
Zuwiderhandlungen werden mit Gefängnis bis zu

1 Zahr und mit Geldstrafe bis zu 10 000 Mark oder mit
einer dieser Strafen bestraft.

Bad H o m b u r g v. d. H., den 23. November 1918.
Für den Arbeiterrat . Der Kreisausschvß

R i n te len . v. Marx.

Bad Homburg v. d. H., den 21. November 1918.
Diejenigen Magistrate der Städte und Herren Bür¬

germeister der Landgemeinden , welche mit der Einsendung
der Wasser- und Lebensmittelproben an den Nahrungs¬
mittelchemiker Herrn Dr . Rüdiger , Hierselbst nach im Rück¬
stand sind, werden um umgehende Erledigung ersucht.

Für den Arbeiterrat . Der Sandrat.
R i nt e 1 en . ». Marx.

Bad Homburg v. d. H., den 19. November 1918.
Die Geschäftsstelle des Landesausschuffes für die Kriegs-

befchädigten-Fürsorge im Regierungsbezirk Wiesbaden zu

Frankfurt a . M. befindet sich feit 1. November ds . Zs.
Mainluststraßr 18.

Der Vorsitzende de» Kreiswohlfahrtsamtes.
von Marx.

Für de» Arbeiterrat:
R i n t e l e n.

Bekanntmachung.
Die Inhaber der bis zum 13. November 1918 ausge¬

stellten Vergütungsanerkenntnisse über geinäß Ziffer -1—2
des Kriegsleistungsgesetzes vom 13. Juni 73 in den Mo¬
naten Juli 16. Juni —Dezember 17, Januar —Mai 1918,
August 1918 gewährte Kriegsleistungen in, Regierungs¬
bezirk Wiesbaden werden hiermit ausgefordert , die Ver¬
gütungen bei der Regierungshaupttasse bezw. den zu¬
ständigen Kreiskaffen gegen Rückgabe der Anerkenntnisse
in Empfang zu nehmen.

Es kommen die Vergütungen für Naturalquart icrc,
Raturalverpfisgung , Stallung und Futter in Betracht.

} Den in Frage kommenden Gemeinden wird von hier aus
! noch besonders mitgeteilt , welche Vergütungsanerkenntniffe{ in Frage komrnen und wieviel die Zinsen betragen.

Auf den Anettenntniffen ist über Betrag und Zinsen
! zu quittieren . Die Quittungen müffen auf die Reichs-

hauptkaffe lauten.
Der Zinsenlauf hört mit Ende dieses Monats auf . Die

Zahlung erfolgt gültig an die Inhaber der Anerkennt¬
niffe gegen deren Rückgabe. Zu einer Prüfung der Legi¬
timation der Inhaber ist die zahlende Kaff« berechtigt
aber nicht verpflichtet.

Wiesbaden , den 18. November 1918.
Der Regierungspräsident.

Bad Homburg v. d. H., 22. November 1918.
Für den Arbeiterrat : Der Landrat.

Rinteln . ». Marx.

Betrifft Annahme von Notgeld durch die Eisenbahnkasse«.

Im Anschluß an die Besprechung vom 6. ds . Akts, ge¬
statten wir uns , folgenden sehr egebenst mitzuteilen:

Die von uns getroffenen algemeinen  Anord¬
nungen wegen Annahme des Notgeldes bei den Eisenbahn¬
kaffen stützen sich auf die Erlaffe des Herrn Ministers der
öffentlichen Arbeiten Nr . V 51. 207. 48 und 67 vom 6. und

> 29. April 1917, sowie Nr . V. 51. 207. 140. vom 19. Oktober
( 1918, wodurch die Annahme von Notgeld lediglich im ört¬

lichen Zahlungsverkehr gestattet wurde.
Auf Grund eines weiteren Erlaffes (V 51. 207. 157

vom 6. ds . Mts .) sind die Eisenbahnkaffen außerdem er¬
mächtigt worden , das von Provinzialoerbändrn und grö¬
ßeren Kommunalverbänden , einzelnen deutschen Bundes¬
staaten sowie von größeren industtiellen Werken ausge¬
gebene Notgeld in Zahlung zu nehmen.

Die Annahme von Notgeld benachbarter Stadtgemcin-
den ist im letzteren Erlaß davon abhängig gemacht, daß
zwischen den Städten selbst über die gegcnseittge An¬
nahme Vereinbarungen getroffen sind.

Wir haben von dieser Voraussetzung bisher nur in
einigen Fällen abgesehen, in welchen ein durch die ört¬
lichen Verhältnisse bedingtes ganz besonders dringendes
Bedürfnis ein Hinausgehen über di« ministerielle Ermäch¬
tigung rechtfertigte.

Mainz , den 7. November 1918.
Preuh . u. Hessische Eisenbahndirektton.

(gez.) Müller.

Bad Homburg v. d. H., den 19. November 1918.
Wird veröffentlicht.

Der Landrat . Für den Arbeiterrat.
v. Marx . Rintelen.
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Petroleum-Abstabe.
Die Landwirte, die eine größere Milchwirtschaft beweiben und we¬

der über « as noch elektr. Licht verfügen, werden um Angabe ihres He
troleum-Bedarss ersucht. ^ ■

Gehörig begründete Anträge ans Zuweisung von Petroleum N»
sofort bei uns einznreichen.

Ortskohleilstelle

6rlöserhirdie li
Samstag , den 30 . Mowbr 1918, abends 8  Uhr

Unserer werten Kundschaft bringen wir hierdurch
hjjsi. zur Kenntnis, daß sich von hente ad unsere Ge¬
schäftszeit geändert hat und sind die Bürostunden j

Montag bis Freitag von 7'!- dis 4'->Uhr,
Samstag von 7‘|2 bis 1 Uhr.

Druckerei Curi Zen»er &
Bad Homburg , Haingaffe Ä0

G

Übe vom 2. Dezember ab wieder

Praxis
aus.

m Zahnarzt Ott
Ferdinandsplat ) 9.

Sprechzeit : werktags von 9 —12 und 2 - 5 Uhr.

1

_ Zum Besten Ser
iteimkelireiiäen Bemdurger Krieger

veranstaltet vom Vaterland . Frauenverein.
Mit wir kende:

Fi l Elsbeth Overlack, KonzertsUngerina . Frankfurt , Gesang,
Herr Organist Friedrich Schildhaoer , Orgel,

dm  Kür - n Sinfonieorchester unter Leitung von
Kapellmeister Carl Ebreitbertä

V o r t r a g s f o 1 g e:
I Praeludium u. Fuge in Cis .noll für gr. Orchester t °^ 8°d. Sach
2.  Toccata d moll für Orgel , , ,
3.  Arie aus dem „Messias“: „Er war verschmähet
4 „Frieden " für Streichinstrumente Op . >4
5 Ave Maria von Arcadelt für Orgel

6. Zwe , Gesänge mit Orgel : a. Gehe , ^ ^ ^ ^ ^

7 . Ouvertüre - um Oratorium . Paulus - für grosses ^ ^ ^ ^ Issohu
Orchester und Orgel __ •

Eintrittspreise:

Altarplatz nummeriert 5 - M., vorderes Mittelschiff numm. 3.- M.,
Seiten - und hinteres Mittelschiff 1 50 M, Empore - .

Vorverkauf im Kurhaus und heim Küster der Erlöserkirehe.

J . ä . Bach.
G. F. Händel
C . Ehrenberg
Fr . Liszt
Hugo Wolf

Lehrling
mit guten Schulzeugnissen für unsere
Bnckdr.rckerei gesucht

Kreisblatt - Verlag

gy  Unsallauzeigr«
iiir alle B -triebe gültig ^ zu staben in der
KrriSdlattdrurkerei

S^ n. ^ IU» -r -,»>»« « : « . » - « ,>»« ' »• »■ *
Ho » Se*«>-i»r. -.'-t - W « * .
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